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Text 

Artikel 36 

Regelungen bei Nicht-Zustandekommen des Bundes-Zielsteuerungsvertrages oder  
der Landes-Zielsteuerungsverträge 

(1) Liegt bis zum in Abschnitt 3 (Art. 8 Abs. 4 Z 3) dieser Vereinbarung festgelegten Zeitpunkt kein 
unterfertigter Landes-Zielsteuerungsvertrag vor, kann auf begründeten Antrag der jeweiligen Landes-
Zielsteuerungskommission eine angemessene Nachfrist für die Vorlage des unterfertigten Landes-
Zielsteuerungsvertrag durch den Bund eingeräumt werden. Darüber ist die Bundes-
Zielsteuerungskommission zu informieren. 

(2) Kommt innerhalb der eingeräumten Frist weiterhin kein unterfertigter Landes-
Zielsteuerungsvertrag zustande gilt Folgendes: 

 1. In der Landes-Zielsteuerungskommission sind die Konsens- und Dissens-Punkte festzustellen 
und der Bundes-Zielsteuerungskommission vorzulegen. 

 2. Die Bundes-Zielsteuerungskommission hat handlungsleitende Vorgaben im Hinblick auf die 
bestehenden Dissens-Punkte bzw. auf allenfalls aus dem Bundes-Zielsteuerungsvertrag 
abzuleitende fehlende Punkte festzulegen. 

 3. Die Bundes-Zielsteuerungskommission hat einen Bericht über Z 1 und 2 durch Veröffentlichung 
transparent zu machen. Die Stellungnahmen der beteiligten Parteien sind darin vollumfänglich zu 
integrieren. 
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(3) Liegt bis zum in Abschnitt 3 (Art. 8 Abs. 3 Z 3) dieser Vereinbarung festgelegten Zeitpunkt kein 
unterfertigter Bundes-Zielsteuerungsvertrag vor gilt nach erfolgloser Verstreichung einer Nachfrist von 
zwei Monaten Folgendes: 

 1. In der Bundes-Zielsteuerungskommission sind die Konsens- und Dissens-Punkte festzustellen 
und durch Veröffentlichung transparent zu machen. 

 2. Kommt innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung kein Bundes-Zielsteuerungsvertrag 
zustande, hat der Bundesminister für Gesundheit befristet für ein Jahr handlungsleitende 
Vorgaben im Hinblick auf die bestehenden Dissens-Punkte bzw. auf allenfalls fehlende Punkte 
festzulegen. Bei finanziellen Auswirkungen ist das Einvernehmen mit der Bundesministerin für 
Finanzen herzustellen. Bei diesen Festlegungen hat der Bundesminister für Gesundheit von den 
bereits bestehenden Vorarbeiten und von den handlungsleitenden Vorgaben, die geeignet sind die 
wesentlichen Ziele zu erreichen, auszugehen. 
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